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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Eschev und Ußerl
Mitgliedern der gesezgebenden Rathe der helvetischen Republik,

Sand II. d?».

G e s e z.

Der große Nach der helvetifthen einen und
nucheilbaren Republik an den Senat.

In geheimer Sitzung.

Luzern den 27. Hornnng 1799.

Auf die Bothfthaft des Vollziehungsdirektonums
vom 27. Hornnng folgenden Inhalts:

» Der vorhergesehene Auaenblik der Gefahr ist da,
Obschon vorübergehend erfordert er doch Muth und
große Mittel, Die welche das Vollziehungsdirektorinm
durch seine Bothschafr vom 18. Hornung begehrte, sind
unzureichend. Das Dekret vom 24, Hornung kann ihm
nicht helfen, um das Vaterland zu retten. Das Voll-
ziehungsdirekrorium ist überzeugt, daß die Repräsentant
ten des Volkes die Nothwendigkeit einsehen werden, sich
iunig mit ihm zu vereinigen, um die Republik zu retten,
und der Freiheit den Tr.umph zuzusichern. Es begehrt
deshalb von euch eine uneingeschränkte Vollmacht, um
die Anzahl eer Truppen fur die Vertheidigung des Va-
terlandes zu errichten, auszurüsten, zs> ernähren, zu um
terhaltcn und in Bewegung zu setzen, die es für nöthig
finden wird. Es ladet euch ein, diese Sache schleunigst
in Erwägung zu ziehen, u. f. w. "

In Erwägung der Gefahr des Vaterlandes, und
der Pflicht der Stellvertreter des Volkes, in d-esem
Augenblik mit Kraft zu handeln, und dem Direktorium
mit dem Zutrauen das es verdient, alle mögliche Mit-
tel zur Rettung der Freiheit an die Ha rd zu g.ben, hat
der große Rath, nachdem er die Urgenz erklärt,

beschlossen:
1, Dem Vollziehungsdirektorium ist die uneinge-

schrankte Vollmacht ertheilt, die Anzahl von Trappen
für die Vertheidigung des Vaterlandes -u e richten,
auszurüsten, zu ernähren, zu erhaben und in Bewegung
zu. setzen, die es fur nöthig finden wird.

S. Das Direktorium ist eingeladen, den gesezgebcn-

Luzern, den 4. März

den Räthen wenigstens alle 8 Tage einen Bericht über
die Lage der Dinge einzugeben.

Der Präsident des großen Rathes:
S ch l u in p f.

Egg von Ryken, Sekret.

Geinoz, Sekret.

Der Seuak an das Vollziehllngvdirektorium.
Der Senat der einen und untheilbaren Republik

Helveticas hat den hievor enthaltenen Beschluß des gross
sen Raths in Erwägung gezogen und genehmigt-

Luzern den 27, Hornung 1799.

Der Präsident des Senats:
S ch w a l l e r.

Mittelholzer, Sekret.

Düc, Sekret,

Dem Original gleichlautend gefunden, Luzern, den
28, Hornung 1799.

Der General - Sekretär:
Mousson,

Vollziehungsdirektorium.
Das Vollziehungsdirektorinm in Betreff der ausser-c

ordentlichen Couriere zum Briefwechsel

Beschließt:
r. Diese Couriere sollen dem Central - Postamt

zu Befehl stehen.
2. Zur Mittagsstunde eines jeden Tages soll einer

derselben auf eine jede der Hauptstraßen abgesendet wer-
den wo keine regelmäßige Post abgeht.

3. Das Vollziehuugsdirektorium und alle Minister
sind eingeladen, die Briefschaften, d,e sie versenden
wollen, bis Schlags 11 Uhr zu übergeben.

4- Jedesmal da die eine oder andre dieser Gewal



ttn nöthig findet, einen dieser Couriere außerordentlich
abzusenden," sind sie eingeladen, das Central - Postamt
zwei Stunden vorher davon zu benachrichtigen,

Z. Die übrigen Gewalten sollen sogleich berichtet
werden, daß auf diese oder jene Stunde ein Courier
nach Zürich, nach Bern, Lausanne w. abgehen werde,
damit sie ihre Briefschaften, wenn sie deren haben, über-
geben kennen.

6. Keine der Miiristerial - Kanzleien kann die Ab-
sendung außerordentlicher Couriere zu nicht bestimmten
Stunden verlangen, es seye dann zufolge eines von dem
General-Secretar des Vollziehungsdircktoriums unter-
schriebnen schriftlichen Zeugnisses, wodurch die Dring-
lichkcit erwahret wird.

7. Im Namen des Vollziehungsdirektoriums sog
auch kein Courier abgehm, ohne einen schriftlichen, von
eben diesem General-Secretär unterschriebenen Befehl.

8. Juden Kantonen sollenallein die Regierungsstatt-
Halter die Vefugniß haben, die besagten Couriere abzu-
fertigen, und zwar nur für die Briefschaften, deren
Dringlichkeit sie anerkannt haben, und welche an die er-
sien Gewalten des Hauptorts gerichtet sind. Diese Brief-
schaften sollen mit einem von ihnen selbst unterschriebenen
Zettel begleitet seyn.

Inspektion zu Bestellung dieser Couriere,

r. Diese Couriere solle», so viel es die Lügender
Oertcr zugeben, aus den abgcschastcn Bothen herge-
nommcn werden:

s. Sie sollen zufolge der vorgelegten Uebersicht mit
Ausnahme der kleinen Veränderungen, welche die Um-
stände erfordern möchten, stationirt werden, in der Nâ-
he der großen Straßen, entweder bei dem Postamt
oder bei der Wache des Orts, dem Wirthshaus, oder auf
einem nöthigen Fall von der Muuizipalitat anzuweisen-
den Zimmer, welcher Aufenthaltsort je nach der örtli-
chen Lage zu bestimmen ist.

3. Auf jeder Station soll immer ein Courier auf
dem Piquet stehen, der jeden Augcnblir bereit sey, mit
den Briefschaften, die ihm an dem Hauptorte der Re-
publik von dem Central - Postamt, an den Hauptorten
der Cantone von den Regierungsstatthàru, und auf
den Stationen von den ankommenden Courieren über-
geben werden, abzuweisen.

4. Wenn ein Courier von einer Stakion verreiset,
so soll derjenige, der die folgende Nummer hat, und
auf dem Piquet siehet, sich auf den angewiesenen Po-
sien des Orts begeben, und entweder durch den an-
kommenden Courier oder durch das Postamt dahin ge-
rufen werden.

Die durch diese Couriere abzufertigende Briefschaf-
ten oder Packe sollen mit einer Wegkarte begleitet wer-
den, welche anzeigen soll:

». Die Zahl der Briefschaften, welche dem Courier
übergeben sind;

b. Der Ort wo solche insgesammt oder nur theilst
weise abgelegt werden sollen.

0. Die Stationen, wo der Courier durchgehen, und
die Stunde zu deren er auf den Stationen oder selbst
an dem Orte seiner Bestimmung eintreffen solle.

Diese Wegkarten sollen von denjenigen unterschrieben
werden, welchen die Abnahme der dan'nn benannten
Brufschaften obliegt, und mit erster Post an das Cen-
tral-Postamt zurükgeschikt werden.

6. Die Couriere sollen persönlich für alle Verspät
tung der Br efschaften, und andere durch ihre Schuld
oder Nachlässigkeit sich ereignende Zufalle verantwort-
lich seyn.

7. Dieft Couriere sind nnter dea Oberaufsicht deck

Postamts und der Agenten des Orts. Diese können die
Hindernisse, welche der guten Bedienung der Corre-
spondenz im Wege stehen würden, wegräumen, und no-
thlgen Falls diese Couriere vorläufig entsetzen, worüber
sie dem Central-Postamt einen ausführlichen Bericht
einzusenden haben.

8- Dem Finanzminisier ist die Vollziehung des ge-
gemvartigen Beschlusses und der demselben beigchendea
Instruktion übertragen.

Luzern, den 23flcn Febr. 1799.

Oberster Gerichtshof.
Auszug aus dem Protokoll des obersten Ge-»

richtchvfs.

Sitzung am 26. Februar F 7 99.

In Gegenwart der Bürger Suppléant«».
Ein Mitglied machte die Motion: ob der oberste

Gerichtshof nicht Maaßregeln treffen wolle, um den B.
Senator Meyer von Aarau rechtlich anzuhalten, dieje-
nigcn Ausdrücke, welche er sich gegen den obersten Ge-
richtsbofin der Sitzung des Senats vom 18. Februar
erlaubte, und die sich in der helvetischen Zettnng No.
45. und dein Uuiwliu olk-cwii No. 43. befinden, zu-
ruck zu nehmen oder zu beweisen.

Der oberste Gerichtshof

I» Erwägung daß die Worte des Bürger Senator
Meyèr mehr die Glieder des Gerichtshofs individucll,
als das Tribunal selbst betreffen;

In Erwägung daß die Menge seiner Geschäften
ihm wichtigere Wichten auferlege, als Partikularange-
legcnheiken von dicser Art zu besorgen;

In Erwägung endlich, daß es die Pflicht jedeck

guten Bürgers sey, wann er Leute von dergleichen Ge-
sinnunaen, wie die Motion dev Bürger Meyers den
Gliedern des obersten Gerichtshofs beilegt, an vssent-
lichen Stellen kenne, dieselben an Behörde anzuzeigen,
und daß wenn dieses nicht geschehe, dergleichen Re-
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